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Landkreis 
Barnim 

Paul-Wunderlich-Haus  Am Markt 1  16225 Eberswalde 

STELLUNGNAHME DES LANDKREISES BARNIM ALS 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Amt Biesenthal-Barnim 
Gemeinde Marienwerder 
B-Plan „Solarpark Deponie Ruhlsdorf“  
Vorentwurf 
Anschreiben vom 16.06.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung zum o.g. Vorhaben danken wir.  
 
Im Vorfeld möchte ich darauf hinweisen, dass wir im weiteren 
Verfahren um die Zusendung des Abwägungsprotokolls bitten. 
 
I  fachbehördliche Stellungnahme 

1 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund 
fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, 
Befreiung o.ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht 
überwunden werden können (Einwendung, 
Rechtsgrundlage, Möglichkeiten der Überwindung): 

1.1 Bauordnungs- und Planungsamt, SG Planung 

Ansprechpartner ist Herr Dieke, Tel. 03334 214-1862 
 
Im Bebauungsplan wird ein sonstiges Sondergebiet festgesetzt. 
Gemäß § 11 (2) sind für sonstige Sondergebiete die 
Zweckbestimmung und die Art der Nutzung festzusetzen. Im 
vorliegenden Vorentwurf fehlt in der Legende die 
Zweckbestimmung, diese ist zu ergänzen. 
  

Büro Knoblich 
Heinrich-Heine-Straße 13 
15537 Erkner 
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2 Hinweise und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem Vorhaben, 
gegliedert nach Sachkomplexen: 

2.1 Bauordnungs- und Planungsamt, SG Planung 

Ansprechpartner ist Herr Dieke, Tel. 03334 214-1862 
 
Gemäß Verwaltungsvorschrift zur Herstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne 
und Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches 
(Planunterlagen VV) ist auf dem Original des Bebauungsplanes eine vermessungs- 
und katasterrechtliche Bescheinigung erforderlich. Die Planzeichnung ist 
dahingehend zu ergänzen. 
 
Im Umweltbericht wird unter Pkt. 1.1 auf Seite 7 dargelegt, dass die festgesetzte 
höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,7 für die Module festgesetzt wird. Dies 
steht im Widerspruch zu den Angaben unter Punkt 6.2 der Begründung zum 
Bebauungsplan. Darin wird aufgeführt, dass zu den erforderlichen Anlagen, die in die 
GRZ Berechnung einbezogen werden, Photovoltaikmodule, Photovoltaikgestelle 
(Unterkonstruktion), Wechselrichterstationen, Transformatoren-/ Netzeinspeise-
stationen und Einfriedungen sowie den erforderlichen Zufahrten und internen 
Erschließungsflächen gehören. 
 
Im Umweltbericht wird dargestellt, dass der Abstand zwischen den Modultischreihen 
ca. 3 m betragen soll. Der geplante Abstand ist hierbei relevant für die Bewertung des 
Eingriffes in Natur und Landschaft und die für die Zugänglichkeit für Feuerwehr oder 
Katastrophenschutz ist. Demzufolge sollte der Abstand in einer textlichen 
Festsetzung verankert werden. 
 
In der Planzeichenerklärung und in der Planzeichnung sind die Inhalte der 
Nutzungsschablone identisch zu verwenden. In der Planzeichenerklärung wird „GRZ 
07“ verwendet und in der Planzeichnung lediglich „0,7“. Darüber hinaus stellt OK 4,0 
die maximale Höhe der Oberkante der baulichen Anlagen dar, somit ist in der 
Planzeichenerklärung der Begriff „maximal“ zu ergänzen. 
 

2.2 Bauordnungs- und Planungsamt, Untere Bauaufsichtsbehörde 

Ansprechpartner ist Herr Drasdo, Tel. 03334 214-1354 
 
Die  örtliche  Feuerwehr  sollte  mit  der  Anlage  und  den  für  die  Brandbekämpfung  
relevanten Anlagenbestandteilen vertraut gemacht werden. Der  Zufahrtsbereich  
sowie  evtl.  innere  Betriebswege  sind  freizuhalten,  um  im  Brandfall  die Anlage 
mittels Feuerwehrfahrzeugen ansteuern zu können. 
Wenn die Planung der Anlage im weiteren Verfahren konkretisiert wird, sollte auch 
der Zufahrtsbereich von 170 m Länge konkretisiert werden. 
 
In der textlichen Festsetzung 2.2 wird die Höhe der Oberkante baulicher Anlagen im 
sonstigen Sondergebiet ist auf maximal 4,0 m festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist 
jeweils der nächste eingetragene Höhenpunkt in der Planzeichnung. Es wird zwar der 
Höhenbezug DHHN 2016 klargestellt, es sollte noch ergänzt werden, dass es sich um 
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Höhen über NHN handelt. Aus Gewohnheit werden Höhenangaben mitunter 
fälschlicherweise mit der Bezeichnung m ü. NN versehen, selbst wenn die Werte 
tatsächlich auf Normalhöhennull bezogen sind. 
 

2.3 Untere Naturschutzbehörde 

Ansprechpartnerin ist Frau Reetz, Tel. 03334 214-1537 
 
Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes „Solarpark Deponie Ruhlsdorf“ gibt es seitens 
der Unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken. Die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind hinreichend berücksichtigt.  
 
Sollten, wie im Erläuterungsbericht (Kap. 5.3) dargestellt, bei weiteren Begehungen 
streng oder besonders streng geschützte Arten vorgefunden werden, sind die 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im Artenschutzfachbeitrag zur 
Entwurfsfassung dann an diese Arten anzupassen.  
 
Die im Vorentwurf dargestellten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie 
der ermittelte Kompensationsumfang sind folgerichtig und nachvollziehbar. Der 
Standort der ehemaligen Deponie ist gut für die Errichtung eines Solarparks geeignet. 
 
Folgende Punkte sind aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde bis zur 
Entwurfsfassung zu ergänzen bzw. zu prüfen: 
1 Im Pflegekonzept P1 ist zur Mahd die Beräumung des Mähgutes zu ergänzen. 

Der Abtransport des Mähguts verhindert, dass sich Streuauflagen bilden, 
wodurch der Neuaustrieb auch für kleine, bodennah wachsende Arten erleichtert 
wird. Zudem findet eine Aushagerung und Auflichtung der Flächen statt.  

2 Weiterhin ist aufgrund des Vorhandenseins des Landreitgrases ein jährliches 
Monitoring zur Kontrolle der Entwicklung der Fläche über einen Zeitraum von 10 
Jahren festzuschreiben. Das Monitoring soll die Entwicklung der artenreichen 
Frischwiese und die Verdrängung des Landreitgrases dokumentieren sowie 
Hinweise für ein zielgerichtetes Pflegeregime erbringen. 

3 Geprüft werden sollte im weiteren Planungsverlauf, ob der Reihenabstand 
zwischen den Modulen auf 3,5 m vergrößert werden kann.  
Durch eine Studie des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (bne) e.V. 
wurde 2019 umfassend ermittelt, dass die Artenvielfalt in Solaranlagen mit 
größeren Reihenabständen (ab 3,5 m) in Verbindung mit einer angepassten, 
extensiven Pflege, exponentiell ansteigt. Breitere, besonnte Streifen zwischen 
den Modulreihen erhöhen die Arten- und Individuendichten in Solaranlagen. Auch 
kleinere Anlagen, wie in Ruhlsdorf, können mit dieser Ausgestaltung zu 
wertvollen Trittsteinbiotopen entwickelt werden. In der Studie des BNE wird 
deutlich herausgearbeitet, dass eine naturverträglichere Ausgestaltung auch für 
die Akzeptanzsteigerung der PV-Anlagen an sich sorgt.  
Vor dem Hintergrund der Lage im Naturpark Barnim, dessen Zielstellung u.a. die 
Entwicklung einer landschaftsverträglichen und nachhaltigen Landnutzung ist, 
wäre es wünschenswert, wenn im weiteren Planungsverlauf die Erhöhung des 
Reihenabstandes zwischen den Modulen geprüft werden würde. 
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2.4 Untere Abfallwirtschaftsbehörde 

Ansprechpartner ist Herr Malchow, Tel. 03334 214-1584 
 
Für die Errichtung des Vorhabens „Solarpark Deponie Ruhlsdorf“ werden in der 
Begründung des Vorentwurfes keine Aussagen zur Zuwegung auf die Baufläche 
getroffen (abgesehen von den Ausführungen zu den Verkehrsflächen). 
Für den Solarpark werden sämtliche Zuwegungen als temporäre Maßnahmen 
definiert. Es wird nur der Verwendung von Z 1 RC-Materialien zugestimmt, wenn sie 
den Bestimmungen der LAGA M20 TR Boden entsprechen. Grundlage ist der Erlass 
des MLUL 05/01/06. Dazu liefern Sie uns vor dem Einbau genaue Angaben des 
Erzeugers der RC Materialien, also Analytik von den Materialien, die tatsächlich 
eingebaut werden mit Prüfung je 500 m³/ 1.000 t bezogen auf konkret bezeichnete 
Haufwerke (HW). 
Gemäß § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung von Abfällen, insbesondere durch ihre 
Einbindung in Erzeugnisse, ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Die 
Verwertung erfolgt ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften dieses 
Gesetzes und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Sie erfolgt schadlos, 
wenn nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigungen und 
der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu 
erwarten sind, insbesondere keine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf 
erfolgt. 
 
Beim Rückbau von Zuwegungen sind die aufzunehmenden Materialien als Abfall 
einzustufen und entsprechend zu behandeln, zu lagern und abzulagern. Das Material 
ist möglichst nach Abfallart zu trennen, auf mögliche Schadstoffbelastungen zu 
bewerten und bei Anhaltspunkten zu untersuchen (Deklarationsanalyse nach den 
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen“ 
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)) sowie ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die Analysen sind der unteren Abfallwirtschaftsbehörde unmittelbar zur Prüfung 
vorzulegen. 
Abfälle im Sinne § 3 Abs. 1 KrWG sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr 
Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Erzeuger und Besitzer von 
Abfällen sind verpflichtet diese entsprechend den §§ 7-14 KrWG zu verwerten oder 
gemäß den §§ 15, 16 KrWG zu beseitigen. Die Überlassungspflicht gegenüber dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (§ 17 Abs. 1 KrWG) bleibt unberührt. 
 
Gemäß der Begründung zum B-Plan „Solarpark Deponie Ruhlsdorf“ ist eine 
Errichtung der Photovoltaikmodule mittels Aufständerung vorgesehen. Danach 
werden die Modultische auf Leichtmetallpfosten montiert. Diese werden in der Regel  
in den Untergrund gerammt. Angaben zur Einbautiefe liegen nicht vor. Die 
Einbautiefe darf vorliegend 0,50 m in der Oberflächenabdichtung und 
Rekultivierungsschicht des Deponiekörpers nicht überschreiten. Eine tiefergehende 
Bauweise wird aus abfallrechtlicher Sicht nicht zugestimmt.  
Alternativ kann einer Verankerung der Modultische mittels Streifenfundamente mit 
einer Einbautiefe von max. 0,40 m in der Rekultivierungsschicht des Deponiekörpers 
erfolgen oder mittels schräg eingestellten und miteinander verbundenen 
Rammprofilen (Triple) ausgeführt werden, bei denen eine Einbautiefe von bis zu 0,50 
m ausreicht. 
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Im Vorentwurf werden keine konkreten Aussagen zur Höhe der Modultische und zum 
Abstand der einzelnen Modulreihen getroffen.  
Bei der Errichtung der Modultische ist der Abstand der Modulunterkante zur 
Oberfläche Gelände von mindestens ca. 0,80 m zwingend einzuhalten. Aufgrund der 
Wölbung des Deponiekörpers ist auf der gesamten Baufläche auf dieses Maß zu 
achten. Notwendige Kontroll-, Wartungs- und Überwachungsmaßnahmen des 
Deponiekörpers sowie Pflegemaßnahmen des Bewuchses dürfen durch den Betrieb 
der Anlage nicht beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund sind begehbare Trassen 
zwischen den Modulreihen zu gewährleisten. Der Abstand zwischen den Modulreihen 
zwischen 2 und 3 m sollte nicht unterschritten werden. 
Hinsichtlich der Verkabelung der Module ist ebenfalls keine Aussage getroffen. Eine 
Verlegung der Leitungen kann bis zu 0,40 m in die Rekultivierungsschicht erfolgen. 
Hierauf sollte in der weiteren Planung eingegangen werden. 
Um unnötige Auflasten auf dem Deponiekörper zu vermeiden, hat die Errichtung 
der/des Transformatoren-/Netzeinspeisestationen außerhalb der für den 
Deponiekörper in Anspruch genommenen Flächen zu erfolgen, z.B. auf 
Nebenflächen der Deponie. Hierbei ist jedoch zu gewährleisten, dass eine Wartung, 
Pflege, Mahd der Deponie oder die Erreichbarkeit der Grundwassermessstellen 
jederzeit ungehindert möglich ist. 
Erosionsschäden sind daher auf geeignete Weise zu verhindern. Andernfalls ist 
sicherzustellen, dass Erosionsschäden beseitigt werden. 
 
Bei dieser Bauweise ist aufgrund der Wölbung des Deponiekörpers sicherzustellen, 
dass Rutschungen ausgeschlossen sind. Ggf. ist eine Standsicherheitsbetrachtung 
eines unabhängigen Ingenieurbüros erforderlich.  
 
Hinsichtlich des ablaufenden Niederschlagswassers wird darauf hingewiesen, dass 
das Niederschlagswasser nur oberflächlich in die Rekultivierungsschicht versickert. 
Die Kubatur des Deponiekörpers ist derart gestaltet, dass das Niederschlagswasser 
bei größeren Wetterereignissen abfließen kann. Es sollte daher sichergestellt werden, 
wie bereits am Deponiekörper vorgesehen, dass das Niederschlagswasser abgeleitet 
wird. Hierbei ist aber darauf zu achten, dass das von den Modulen ablaufende 
Niederschlagswasser zur Vermeidung von Erosionsrinnen schadlos abläuft. Ebenso 
sind punktuelle Einwirkungen durch Niederschlagswasser auf den Deponiekörper zu 
vermeiden. 
 
Sowohl bei der Verwendung von Kabelschächten als auch bei der Errichtung der 
Photovoltaikmodultische ist berücksichtigen, dass die Deponie aufgrund chemischer 
und physikalischer Prozesse ungleichmäßigen Setzungen unterworfen ist.  
 
Durch die Errichtung des Solarparks ist eine Schädigung der Rekultivierungsschicht 
nicht gänzlich zu verhindern. Dennoch sollten Schäden so weit wie möglich 
vermieden werden. Sind Schäden aufgetreten, sind sie unmittelbar durch 
vergleichbares Bodenmaterial zu beheben und durch die im Vorentwurf genannte 
Grasansaat instand zusetzen.  
Die Deponie Ruhlsdorf befindet sich gemäß § 2 Nr. 27 DepV in der Nachsorgephase. 
Durch die zuständige Behörde wurden seinerzeit auf der Grundlage von jetzt § 40 
Abs. 2 Nr. 2 KrWG Maßnahmen zur Nachsorge angeordnet. Im Rahmen der 
Nachsorge ist sicherzustellen, dass keine Gefahren für die in § 15 Abs. 2 Satz 2 



Stellungnahme des Landkreises Barnim als Träger Öffentlicher Belange 
 

Seite 6 von 8 

KrWG genannten Schutzgüter hervorgerufen werden können. Darüber hinaus sind 
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zu treffen. Da der Abschluss der 
Nachsorgephase nicht festgestellt ist, darf die zuständige Behörde auf der Grundlage 
von § 40 Abs. 2 Nr. 2 KrWG i.V.m. §§ 11 und 12 DepV o.g. Maßnahmen fordern bzw. 
zu beachtende Hinweise geben. 
 
Vor Beginn des Bauvorhabens ist mit dem Auftragnehmer, dem Auftraggeber und der 
zuständigen Behörde ein vor Ort-Termin vorzusehen (Bauanlaufberatung). 
Nach § 47 Abs. 1 KrWG unterliegt die Abfallbewirtschaftung der allgemeinen 
Überwachung durch die zuständige Behörde. Die in § 47 Abs. 3 S. 1 KrWG 
genannten Pflichtigen haben insofern der uAWB auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
 
Ist die Errichtung von Zwischenlagern für Baurestmassen außerhalb des 
Vorhabensbereiches erforderlich, so sind diese der uAWB anzuzeigen. 
Begründung: Nach § 47 Abs. 1 KrWG unterliegt die Abfallbewirtschaftung der 
allgemeinen Überwachung durch die zuständige Behörde. Die in § 47 Abs. 3 S. 1 
KrWG genannten Pflichtigen haben insofern der uAWB auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen. 
 

2.5 Untere Bodenschutzbehörde 

Ansprechpartner ist Herr Dieckmann, Tel. 03334 214-1515 
 
Gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 3 BauGB i.V.m. Nr. 15.12 PlanZV sollen im Bebauungsplan 
Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, 
gekennzeichnet werden.  
 
Bei der Errichtung der Modultische ist darauf zu achten, dass die Deckschicht nicht 
zerstört wird und ihre Funktion verliert. Es besteht hier die Gefahr, dass durch die 
Errichtung von Pfostensystemen sog. Makroporen geschaffen werden und 
Niederschlagwasser in den Deponiekörper eindringt. Dadurch besteht die Gefahr, 
dass Schadstoffe über den Sickerwasserpfad in den unbelasteten natürlich 
gewachsenen Boden und in das Grundwasser eingetragen werden. Die Ausbreitung 
von Schadstoffen ist durch geeignete Sicherungsmaßnahmen langfristig zu 
verhindern bzw. soweit dies nicht möglich oder zumutbar ist, sind sonstige Schutz- 
und Beschränkungsmaßnahmen durchzuführen (§ 4 Abs. 3 BBodSchG). 
Der Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast dessen 
Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer sowie der Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sind nach § 4 Abs. 3 BBodSchG 
verpflichtet, den Boden und Altlasten sowie durch schädliche Bodenveränderungen 
oder Altlasten verursachte Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren, dass 
dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen für 
den einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. 
 
Dem Umweltamt ist der Baubeginn mindestens 2 Wochen vorab anzuzeigen und 
nach Baubeginn die Möglichkeit einzuräumen, das Baufeld sowie Sohlen und Ränder 
ggf. entstandener Baugruben und den Aushub in Augenschein zu nehmen (§ 10 Abs. 
1 BBodSchG). 
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Eigentümer und Betreiber von Anlagen sowie der Grundstückseigentümer und 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sind verpflichtet, den 
zuständigen Abfall- und Bodenschutzbehörden den Zutritt zu Grundstücken zu 
gewähren. (§ 31 Abs. 3 BbgAbfBodG) 
 
Sollten sich umweltrelevante, organoleptische Auffälligkeiten (Farbe, Geruch, 
Beschaffenheit, Material) hinsichtlich vorhandener Schadstoffe in Boden oder 
Grundwasser zeigen, so ist umgehend und unaufgefordert das Bodenschutzamt, Am 
Markt 1, 16225 Eberswalde zu informieren (§ 31 Abs. 1 BbgAbfBodG). 
Die in § 4 Abs. 3, 6 des BBodSchG genannten Personen sind nach Maßgabe des § 
31 Abs. 1 BbgAbfBodG verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 
 
Aufschüttungen und (Wieder-)Verfüllungen sind entsprechend den „Anforderungen an 
die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen“ der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) auszuführen. Art und Herkunft des 
verwendeten Materials sind dem Bodenschutzamt nachzuweisen. Es sind nur 
Materialien, die den Vorsorgewerten der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) bzw. den Werten der Kategorie Z 0 der LAGA 
entsprechen, auf- bzw. einzubringen. 
Der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder 
durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen können, 
sind nach § 7 S. 1 BBodSchG verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in 
dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können. 
 
In und auf den Boden darf zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht nur 
Bodenmaterial sowie Baggergut nach DIN 19731 (Ausgabe 5/98) und Gemische von 
Bodenmaterial mit solchen Abfällen, welche die stofflichen Qualitätsanforderungen 
der nach § 8 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen Verordnungen 
sowie der Klärschlammverordnung erfüllen, aufgebracht werden. Das Bodenmaterial 
muss nachweislich die Vorsorgewerte der BBodSchV erfüllen. Für Schadstoffe, für 
die in der BBodSchV keine Vorsorgewerte festgelegt sind, gelten die 
Zuordnungswerte der Kategorie Z 0 gemäß „Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen“ der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA). 
Gemäß § 6 BBodSchG regelt die BBodSchV die Anforderungen an das Auf- und 
Einbringen von Materialien hinsichtlich der Schadstoffgehalte und sonstiger 
Eigenschaften, insbesondere Verbote oder Beschränkungen nach Maßgabe von 
Merkmalen wie Art und Beschaffenheit der Materialien und des Bodens, 
Aufbringungsort und -zeit und natürliche Standortverhältnisse sowie Untersuchungen 
der Materialien oder des Bodens, Maßnahmen zur Vorbehandlung dieser Materialien 
oder geeignete andere Maßnahmen. 
 
Sämtliche im Vorhabensgebiet vorhandenen Grundwassermessstellen sind nach § 15 
Abs. 2 BBodSchG zu erhalten und durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Bei 
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eventueller Beschädigung durch die Baumaßnahmen ist ihre Funktionstüchtigkeit 
umgehend wieder herzustellen. 
Liegt eine Altlast vor, so kann die zuständige Behörde von den nach § 4 Abs. 3, 5 
oder 6 Verpflichteten, soweit erforderlich, die Durchführung von 
Eigenkontrollmaßnahmen, insbesondere Boden- und Wasseruntersuchungen, sowie 
die Einrichtung und den Betrieb von Messstellen verlangen. Eigenkontrollmaßnahmen 
können auch nach Durchführung von Dekontaminations-, Sicherungs- und 
Beschränkungsmaßnahmen angeordnet werden. Es kann verlangt werden, dass die 
Eigenkontrollmaßnahmen von einem Sachverständigen nach § 18 BBodSchG 
durchgeführt werden. (§ 15 Abs. 1 BBodSchG) 
 

2.6 Untere Wasserbehörde 

Ansprechpartnerin ist Frau Sägebrecht, Tel. 03334 214-1511 
 
Bitte beachten Sie, dass die Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde hier nicht 
enthalten ist. Diese wird nachgereicht. 
 

3 Keine Hinweise und Anregungen 

Folgende Ämter und Sachgebiete haben zum geplanten Vorhaben keine Hinweise 
und Anregungen: 
 Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt 
 Untere Jagdbehörde 
 SG Bevölkerungsschutz 
 Katasterbehörde 
 Untere Denkmalschutzbehörde 
 SG Landwirtschaft 
 SG Öffentlich Rechtliche Entsorgung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Michael Dieke 
Sachbearbeiter Bauleitplanung 






























